
EINZUGSERMÄCHTIGUNG
In Deutschland gibt es zwei unterschiedliche Lastschriftverfahren. Die Einzugsermächtigung

ist ein Verfahren, der Abbuchungsauftrag das andere. Im bargeldlosen Zahlungsverfahren
sind die neuen Anforderungen der SEPA zu berücksichtigen. Mit einer Einzugsermächtigung

erteilt man dem Zahlungsempfänger die Erlaubnis, dass ein bestimmter Betrag zu einem
bestimmten Zeitpunkt von einem genannten Bankkonto abgebucht werden darf.

 
Änderungen durch SEPA

Durch die Einführung der Single Euro Payments Area (SEPA) zum 1. Februar 2014 erfährt das
bisher weitestgehend nur in Deutschland übliche Lastschrift- bzw.

Einzugsermächtigungsverfahren eine drastische Änderung. Um die Abwicklung von
Zahlverfahren europaweit zu vereinheitlichen, wurde seit dem 01. November 2010 die
europäische Lastschrift eingeführt. Dabei legt die EU-Richtlinie für Zahlungsdienste

(Payment Services Directive, PSD) die rechtlichen Rahmenbedingungen fest. Die Lastschrift
war bisher ein Zahlverfahren, das ausschließlich in Deutschland sowie teilweise in

Österreich genutzt wurde. Die wesentlichen Veränderungen bei der SEPA-Lastschrift
gegenüber den bisher üblichen Lastschriftverfahren sind: Ein Fälligkeitsdatum löst den

Einzug „bei Sicht“ ab, es gibt neue Fristen für den
Einzug/Rückgabe/Widerspruch/Informationspflichten. Der Datensatz der Lastschrift wird

um mandatsbezogene Daten erweitert, neue Mandate statt
Einzugsermächtigungen/Abbuchungsaufträge sind erforderlich und es erfolgt eine

Teilnahme mit neuer, eindeutiger Gläubiger-Identifikationsnummer des Einreichers.
 

Es gibt zukünftig zwei neue Formen des Lastschriftverfahrens: das SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren und das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren. Das SEPA-Basis-

Lastschriftverfahren entspricht in etwa dem bisherigen Einzugsermächtigungsverfahren.
Der Zahlungsempfänger benötigt ein Mandat (Ermächtigung) des Zahlers. Das

Fälligkeitsdatum der Lastschrift muss dem Zahler schriftlich mittels einer Vorabinformation
(mind. 14 Tage vor Fälligkeit) mitgeteilt werden. Für die Einreichung sind festgelegte

Vorlagefristen zu beachten. Der Zahler kann bis zu 8 Wochen nach Belastung die Erstattung
des Zahlbetrages ohne Angabe von Gründen verlangen.Liegt für eine Belastung kein
gültiges Mandat vor, beträgt der Erstattungsanspruch 13 Monate. Das SEPA-Firmen-

Lastschriftverfahren ist mit dem bisherigen Abbuchungsauftrag vergleichbar. Der
Zahlungsempfänger braucht im Vorfeld ein Mandat des Zahlers, in dem dieser auch den

Verzicht auf seinen Erstattungsanspruch nach erfolgter Einlösung erklärt. Der Zahler darf
kein Verbraucher/Privatkunde sein. Der Zahler muss nach Mandatserteilung, jedoch vor der

ersten Einlösung, seinem Kreditinstitut bestimmte Daten des Mandats bestätigen und
dieses auch unterzeichnen. Das Fälligkeitsdatum der Lastschrift muss dem Zahler schriftlich

mittels einer Vorabinformation mitgeteilt werden. Das kann bei wiederkehrenden
Zahlungen einmalig festgelegt werden.
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Rechtsfragen
Bei der SEPA-Lastschrift gelten materiell-rechtlich die Vorschriften des

Zahlungsdiensterechts (§§ 675 ff. BGB) und formell die – als AGB anzusehenden –
Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr. Zwischen den Kreditinstituten ist das

Lastschriftabkommen anzuwenden. Zudem hat im Juli 2010 der BGH die Rechtsprechung zur
Einzugsermächtigung in der Insolvenz vereinheitlicht und einen Weg zur Fortentwicklung

der Einzugsermächtigungslastschrift in eine (vor)autorisierte Zahlung aufgezeigt. Hierin hat
der BGH bestätigt, dass das Einzugsermächtigungslastschriftverfahren von der

Kreditwirtschaft seit Inkrafttreten des neuen Zahlungsdiensterechts rechtswirksam in den
AGB dem SEPA-Basislastschriftverfahren nachgebildet werden kann (§ 675j Abs. 1, § 675x

Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4 BGB).
 

Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr konkretisieren als Allgemeine
Geschäftsbedingungen den Zahlungsdiensterahmenvertrag, wonach der Zahlungsvorgang

mittels Einzugsermächtigungslastschrift durch den Kunden erst nachträglich über die
Genehmigung der entsprechenden Lastschriftbuchung auf seinem Konto autorisiert wird

(Abschnitt A. Nr. 2. 1. 1 und Nr. 2. 4). Demgegenüber ist die Zahlung mittels Lastschrift im
SEPA-Lastschriftverfahren gegenüber der Zahlstelle bereits vorab mit Erteilung des SEPA-

Lastschriftmandats autorisiert (Abschnitt C. und D. jeweils Nr. 2. 2. 1). Das SEPA-Mandat
beinhaltet nämlich nicht nur – wie die Einzugsermächtigung (Abschnitt A. Nr. 2. 1. 1) – die

Gestattung des Zahlungsempfängers, den Betrag vom Konto des Zahlungspflichtigen
einzuziehen, sondern darüber hinaus auch die an die Zahlstelle gerichtete Weisung, die vom

Zahlungsempfänger auf das Schuldnerkonto gezogene SEPA-Lastschrift einzulösen
(Abschnitt C. und D. jeweils Nr. 2. 2. 1).In den Sonderbedingungen ist für die

Einzugsermächtigungslastschrift klargestellt, dass der Zahlungspflichtige den
Zahlungsvorgang mit Erteilung der Einzugsermächtigung nicht vorab autorisiert; die

(nachträgliche) Autorisierung hängt vielmehr von der Erteilung der Genehmigung gegenüber
der Zahlstelle ab. Auch nach den seit 9. Juli 2012 wirksamen neuen Bank-AGB gelten

Einzugsermächtigungen nicht als vorab autorisiert. 
 

Mangels Vorabautorisierung des Zahlungsvorgangs fällt das
Einzugsermächtigungsverfahren in der derzeitigen rechtlichen Ausgestaltung daher nicht in

den Anwendungsbereich des § 675x BGB. Beim Einzugsermächtigungsverfahren hängt die
Wirksamkeit der Kontobelastung davon ab, dass der Zahlungspflichtige diese gegenüber
seiner Zahlstelle genehmigt (§ 684 Satz 2 BGB). Mangels girovertraglicher Weisung steht

der Zahlstelle im Deckungsverhältnis damit solange kein Aufwendungsersatzanspruch
gemäß § 670 BGB zu, bis der Zahlungspflichtige die unberechtigte Belastung seines Kontos

nach § 684 Satz 2 BGB genehmigt hat.
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